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BETREFF  Fortschreibung der Mindestausbildungsvergütung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
  hier: Heutige Bekanntmachung der Mindestausbildungsvergütung für 2024 beginnende 

Ausbildungen  
 
 

Sehr geehrte Mitglieder des Hauptausschusses, 
 

gerne möchte ich Sie darüber informieren, dass in der heutigen Ausgabe des Bundesgesetzblatts 
die Bekanntmachung der Mindestausbildungsvergütung für 2024 beginnende duale 
Ausbildungen veröffentlich wurde (Bundesgesetzblatt Teil I - Bekanntmachung zur 
Fortschreibung der Höhe der Mindestvergütung für Berufsausbildungen nach dem 
Berufsbildungsgesetz (2024) – Bundesgesetzblatt ). 
 
Es handelt sich hierbei um die erstmalige automatische Fortschreibung der in § 17 BBiG 
festgelegten Mindestvergütung (nach Ende der „Einphasungsstaffel“ mit festen Beträgen).  
 

Die Höhe der Mindestvergütung für das erste Ausbildungsjahr wird demnach – beginnend mit 
dem Ausbildungsjahr 2024 – jährlich an die durchschnittliche Entwicklung aller 
Ausbildungsvergütungen angepasst. Die gesetzliche Mindestvergütung zeichnet so das 
Ergebnis des durch die Tarifautonomie geschützten Prozesses zur Bestimmung der 
Ausbildungsvergütungen, etwa im Lichte von Zu- oder Abnahmen der Kaufkraft und anderen 
Entwicklungen, durch die Sozialpartner und die Umsetzung entsprechender Vereinbarungen 
für die Mindestvergütung nach. 
 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung macht gemäß seinem gesetzlichen Auftrag 
die durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung auf Grundlage der in der 

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/279/VO.html
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/279/VO.html
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/279/VO.html


 

 

SEITE 2 Berufsbildungsstatistik erhobenen Ausbildungsvergütungen berechneten Beträge bis zum 
1. November eines jeden Kalenderjahres im Bundesgesetzblatt bekannt.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Dirk Mahlberg 
Referatsleiter 
 
 
 
 
 


